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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Die im Rahmen der Revision des Zivilgesetzbuches vom 15. Juni 2012 getroffenen
Massnahmen zur Verhinderung von Zwangsheiraten und zum besseren Schutz der
Opfer sollen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Mit der Überweisung eines
entsprechenden Postulats Arslan (basta, BS) gab der Nationalrat beim Bundesrat diese
Gesetzesevaluation in Auftrag. In seinem Bericht soll der Bundesrat ausarbeiten,
inwiefern sich die Situation der Opfer seither verbessert hat, und allenfalls auch
Massnahmen zur besseren Zielerfüllung vorschlagen. Der Bundesrat hatte die
geforderte Evaluation in seiner Stellungnahme als sinnvoll bezeichnet und den Vorstoss
zur Annahme beantragt. 1

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 2

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK

Ende Januar 2020 verabschiedete der Bundesrat den Bericht «Evaluation der
Bestimmungen im Zivilgesetzbuch zu Zwangsheiraten und Minderjährigenheiraten».
Der Bericht war vom Parlament durch die Annahme eines Postulats Arslan (basta, BS) in
Auftrag gegeben worden. Während der Bundesrat bei den Zwangsheiraten kein
gesetzgeberisches Verbesserungspotenzial erkannte, ortete er bei den
Minderjährigenheiraten Handlungsbedarf: Gemäss geltendem Recht kann eine im
Ausland geschlossene Ehe mit einer minderjährigen Person nur bis zu deren 18.
Geburtstag in der Schweiz als ungültig erklärt werden. Diese Frist sei zu kurz, stellte der
Bundesrat im Bericht fest. Die Klagefrist soll neu bis zum 25. Geburtstag erstreckt
werden, um Betroffenen genug Zeit zu geben, ihre Situation zu überdenken und die
notwendigen Schritte für eine Ungültigerklärung der Ehe zu veranlassen. Der Bundesrat
beauftragte das EJPD mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Gesetzesänderung. 3

BERICHT
DATUM: 29.01.2020
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 stand der erste Teil der Erbrechts-Revision, mit der in
erster Linie die Verfügungsfreiheit von Erblassern und Erblasserinnen vergrössert
werden sollte, auf der Tagesordnung des Nationalrats, der die Vorlage als Zweitrat
behandelte. Einige Mitglieder der SVP-Fraktion beantragten Nichteintreten, weil sie es
für falsch hielten, die Pflichtteile der Eltern und Kinder zugunsten des Lebenspartners
oder der Lebenspartnerin zu verringern. Diese Bevorzugung der horizontalen und
temporären gegenüber der vertikalen und beständigen Beziehung stelle «die
traditionellen Linien auf den Kopf», begründete Yves Nidegger (svp, GE) die Ablehnung
der Vorlage. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand der Antrag jedoch keine Unterstützung,
sodass der Nationalrat mit 142 zu 48 Stimmen bei einer Enthaltung auf das Geschäft
eintrat.
Inhaltlich hatte sich die grosse Kammer mit drei Minderheitsanträgen aus ihrer
vorberatenden Rechtskommission zu befassen. Der erste betraf eine Bestimmung, die
der Ständerat noch stillschweigend durchgewunken hatte, die in der RK-NR jedoch für
heftige Diskussionen gesorgt hatte: Hat ein Ehepaar nichts anderes vereinbart, kommt

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2020
KARIN FRICK
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grundsätzlich die Hälfte der Errungenschaft (d.h. des während der Ehe gebildeten
Vermögens) der verstorbenen Person dem überlebenden Ehegatten zugute, während
die andere Hälfte zusammen mit dem Eigengut (d.h. des vor der Ehe gebildeten
Vermögens) in den Nachlass fällt und unter den Erben aufgeteilt wird. Mit einem
Ehevertrag kann ein Ehepaar von dieser Regel abweichen und den überlebenden
Ehegatten stärker oder sogar maximal begünstigen, indem ihm die gesamte
Errungenschaft zugewiesen wird, sodass nur noch das Eigengut der verstorbenen
Person in den Nachlass fällt. In der juristischen Lehre und Literatur sei nun seit
längerem umstritten, erläuterte Bundesrätin Karin Keller-Sutter, ob eine solche
Bevorzugung des Ehegatten für die Berechnung der Pflichtteile der gemeinsamen
Kinder berücksichtigt werden muss oder nicht. Der Bundesrat hatte hier darum eine
klärende Regelung vorgeschlagen, wonach der überhälftige Teil der Errungenschaft, der
an den überlebenden Ehegatten geht, bei der Berechnung der Pflichtteilsmasse zu
berücksichtigen wäre. Konkret müsste der Pflichtteil berechnet werden, bevor die
zusätzliche Begünstigung gemäss Ehevertrag angewandt wird, sodass die Basis zur
Berechnung der Pflichtteile damit grösser wäre, als wenn die ehevertragliche
Bevorzugung nicht berücksichtigt wird. In der Kommission wurde kritisiert, dass in der
Praxis eine andere Interpretation des geltenden Rechts vorherrsche und diese
Berücksichtigung bei der Berechnung der Pflichtteile üblicherweise gerade nicht
gemacht werde, sodass in der Folge zahlreiche bestehende Verfügungen an das neue
Recht angepasst werden müssten, was zu noch mehr Rechtsunsicherheit führe. Die
Justizministerin erklärte, der Bundesrat habe sich dabei auf die Analyse einer
Expertengruppe aus juristischer Lehre und Praxis gestützt, die ein grosses Interesse an
der Klärung der Rechtslage kundgetan habe. Eine Minderheit der Kommission wollte
eine in der Formulierung verbesserte Version des bundesrätlichen Vorschlags
übernehmen, währenddessen die Kommissionsmehrheit beantragte, beim geltenden
Recht zu bleiben. Der Nationalrat folgte mit 106 zu 80 Stimmen bei einer Enthaltung
dem Mehrheitsantrag. Da dieser Entscheid aber ohnehin zu einer Differenz mit dem
Ständerat führte, könne der Bundesrat gemäss Karin Keller-Sutter auch damit gut leben;
wichtig sei, dass sich der Ständerat noch einmal mit der Thematik befasse. 
Mit einem zweiten Minderheitsantrag brachte Nationalrätin Min Li Marti (sp, ZH) die im
Ständerat bereits gescheiterte Idee erneut ein, dass die erblassende Person den
Pflichtteil weiter, d.h. bis auf die Hälfte des neu im Gesetz vorgeschriebenen Werts,
verringern können sollte, um so den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin in
grösserem Umfang zu begünstigen. Diese noch grössere Verfügungsfreiheit als vom
Bundesrat vorgesehen ging jedoch auch dem Nationalrat zu weit; er lehnte den
Minderheitsantrag mit 106 zu 81 Stimmen ab.
Bei der dritten Minderheit ging es um den vom Bundesrat neu ins Gesetz eingebrachten
Unterstützungsanspruch für faktische Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, der von
der Kommissionsmehrheit wie vom Ständerat abgelehnt worden war und für dessen
Beibehaltung die Minderheit Arslan (basta, BS) eintrat. Der Unterstützungsanspruch sei
gedacht, um Notlagen zu verhindern, beispielsweise weil der Lebenspartner oder die
Lebenspartnerin die verstorbene Person gepflegt und darum kein Erwerbseinkommen
hatte, und entspreche damit der Gerechtigkeit, so das Argument der Minderheit. Die
Kommissionsmehrheit war dagegen der Ansicht, dass die Verringerung der Pflichtteile
und die damit erweiterte Verfügungsfreiheit eine ausreichende Möglichkeit schaffe,
den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin zu begünstigen, wie
Kommissionssprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) ausführte. Eine knappe Mehrheit aus
den geschlossenen Fraktionen der SVP und der Mitte sowie zwei Dritteln der FDP-
Fraktion besiegelte schliesslich das Aus für diese Idee. Sie wurde von der Volkskammer
mit 94 zu 90 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt, womit die entsprechenden
Artikel definitiv aus dem Gesetzesentwurf gestrichen sind.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 48 Stimmen bei
einer Enthaltung an, wobei alle Opposition aus der SVP-Fraktion kam. Stillschweigend
schrieb er zudem die Motion Gutzwiller (fdp, ZH; Mo. 10.3524) für ein zeitgemässes
Erbrecht und das Postulat Nantermod (fdp, VS; Po. 16.3416) betreffend eine gesetzliche
Regelung der Erbfolge in Patchworkfamilien ab. 4

1) AB NR, 2016, S. 2288
2) AB NR, 2018, S. 1396 f.
3) Bericht BR vom 29.1.20; Medienmitteilung BR vom 29.1.20
4) AB NR, 2020, S. 1732 ff.; AZ, CdT, NZZ, TA, 23.9.20
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